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L iegt ein schriftlicher Vertrag vor, ist vorerst dieser zu 
konsultieren. Teilweise enthalten Verträge konkrete 
Klauseln zur «höheren Gewalt» oder «Force Ma-

jeure», die explizit den Fall einer Pandemie regeln. Solche 
Klauseln können sich auch in AGB oder Garantieklau-
seln befinden. Ist eine solche Klausel vorhanden, kommt 
primär diese zur Anwendung. Ansonsten muss der Ver-
trag ausgelegt und das Gesetz angewendet werden. 

Anwendung des OR
Das schweizerische Obligationenrecht (OR) enthält 
keine Definition der «höheren Gewalt». Dem Begriff 
am nächsten kommt Art. 119 OR, der die Forderungen 
gegenseitig erlöschen lässt, sofern ein Ereignis eintritt, 
das die Erfüllung des Vertrages objektiv unmöglich 
macht. Zu dieser Grundregel gibt es Ausnahmen, so-
fern der Gefahrenübergang früher stattfindet (z.B. im 
Kaufrecht). Kann der Vertrag aufgrund der COVID-
19-Massnahmen nicht erfüllt werden, ist grundsätzlich 
von unverschuldeter Unmöglichkeit auszugehen. Für die 

Rechtsfolgen ist die Unterscheidung zwischen dauern-
der oder vorübergehender Unmöglichkeit zentral. Die 
vorübergehende Unmöglichkeit wird nach den Regeln 
des Verzugs nach Art. 102 ff. OR behandelt. Grundsätz-
lich wird es sich bei den COVID-19-Massnahmen um 
vorübergehende Unmöglichkeit handeln. Bei einigen 
Verträgen ist aber zentral, dass die Erfüllung unbedingt 
an einem genau festgelegten Zeitpunkt stattfindet, wie 
z.B. bei einer geplanten Weinmesse im Frühling 2020. 
Da der Weinmesseveranstalter hier den Ausstellern 
den Messeplatz nicht mehr zur Verfügung stellen kann, 
verliert der Veranstalter gleichzeitig den Anspruch auf 
Bezahlung. Steht eine Partei weiter hinten in der Ver-
tragskette (z.B. Getränkelieferant für Weinmesse), kann 
sie sich meist nicht direkt auf die objektive Unmöglich-
keit berufen. In solchen Fällen spricht man von einem 
Zweckfortfall. Grundsätzlich kann der Getränkeliefe-
rant den Wein ja noch liefern, nur wird er nicht mehr 
gebraucht. Beim Zweckfortfall teilen sich die Meinun-
gen, ob analog zu Art. 378 Abs. 1 OR eine Vergütung 
geschuldet oder die Leistung ebenfalls erloschen ist. 
Ratsam ist in jedem Fall, das Gespräch mit der Gegen-
partei zu suchen.

D ie Massnahmen des Bundesrats verbieten die 
Durchführung von Generalversammlungen als 
Präsenzveranstaltungen, ermöglichen aber vor-

übergehend interessante neue Wege. Neben den in der 
Notverordnung des Bundesrats genannten Gesellschaf-
ten werden davon sämtliche juristische Personen erfasst, 
also auch Vereine und Genossenschaften.

Die Versammlungen können vorübergehend, was vor Er-
lass der Verordnung unzulässig war, auf schriftlichem Weg 
(z.B. Brief ) oder in elektronischer Form (z.B. Videokonfe-
renz) oder durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
durchgeführt werden. Unabhängig bedeutet, dass es sich 
beim Stimmrechtsvertreter um eine aussenstehende Person 
handeln muss. Geeignete elektronische Mittel zur Durch-
führung der Versammlung sind unter anderem die Video- 
und Telefonkonferenz. Auch bei elektronischen Versamm-
lungen haben die Verantwortlichen dafür zu sorgen, dass 
die einzelnen Teilnehmer identifiziert werden können und 
dass eine freie Meinungsbildung möglich ist. Auch muss für 
die korrekte Ermittlung des Abstimmungsergebnisses stets 
klar sein, wie viele Stimmen während einer Abstimmung 
anwesend waren. Das Ergebnis ist mit dem jeweiligen 

Quorum im Versammlungsprotokoll festzuhalten. Bei einer 
grösseren Anzahl Teilnehmer wird empfohlen, zur korrek-
ten Durchführung die rechtliche und technische Unterstüt-
zung durch Dritte in Anspruch zu nehmen.

Praxiserfahrungen zeigen, dass es für eine erfolgreiche 
Durchführung der Versammlung unabdingbar ist, im 
Vorfeld detailliert zu planen, allenfalls zu üben und insbe-
sondere die Teilnahmemöglichkeiten an den technischen 
Fähigkeiten der Teilnehmer auszurichten. Ziel der Ver-
ordnung ist es nämlich, dass Versammlungen trotz dem 
grundsätzlichen Verbot von physischen Veranstaltungen 
durchgeführt werden können, die gesellschaftsrechtlichen 
Rechte und Pflichten weiter erfüllt und keine Teilnahme-
rechte beschnitten werden, um z.B. die Gunst der Stunde 
zu nutzen und Abstimmungen zu manipulieren.

Für die Zeit nach der Notlage wäre es wünschenswert, 
dass die Möglichkeiten der elektronischen Durchführung 
von Generalversammlungen weiterhin Bestand haben. 
Die COVID-19-Pandemie wäre nicht die erste Seuche, 
durch die ein Innovationsschub resultieren könnte. Be-
reits Mitte des 19. Jahrhunderts führte eine Cholera-Epi-
demie in Zürich zum Bau eines umfassenden Abwasser-
kanalnetzes. Wieso dieses Mal nicht eine konsequente 
Digitalisierung der Modalitäten im Gesellschaftsrecht?

Weitere Infos zu rechtlichen COVID-19 Themen unter 
www.wickipartners.ch/covid19
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Stay home – Arbeit im Homeoffice
Die Coronavirus-Pandemie hat zumindest kurzfristig die Arbeitslandschaft in der Schweiz verändert. Zahlreiche Arbeitnehmende erbringen ihre Arbeitsleistung von zu Hause aus,  

im sogenannten Homeoffice. In diesem Zusammenhang stellen sich für Arbeitgebende und Arbeitnehmende häufig arbeitsrechtliche Fragen. 

Besteht ein Anspruch auf Homeoffice 
und sind Arbeitnehmende verpflichtet, 
ihre Arbeit zu Hause zu verrichten?
Arbeitnehmende haben grundsätzlich weder Anspruch 
auf Homeoffice noch können Arbeitgeber darauf be-
harren, dass die Arbeit im Homeoffice verrichtet werden 
muss (es sei denn, der Arbeitsvertrag sieht dies vor). In 
der aktuellen Situation muss der Arbeitgeber jedoch dafür 
sorgen, dass die Empfehlungen des Bundes zu Hygiene 
und sozialer Distanz am Arbeitsplatz eingehalten werden 
(Hände waschen, keine Hände schütteln, Abstand halten 
etc.). Fehlt es an den notwendigen Platzverhältnissen und 
sanitären Einrichtungen, kann und muss ein Arbeitgeber 
Homeoffice einseitig anordnen, sofern die Art der Tätig-
keit eine Verlagerung ins Homeoffice zulässt. Diesfalls ist 
der Arbeitnehmer zum Homeoffice verpflichtet.

Für besonders gefährdete Personen (jene über 65 Jahre 
und solche mit Vorerkrankungen) kann Anspruch auf 
Homeoffice bestehen. Die Covid-Verordnung-2 schreibt 
vor, dass besonders gefährdete Personen zu Hause blei-
ben und arbeiten sollen. Kann die Tätigkeit aber nicht 

zu Hause, sondern nur am üblichen Arbeitsort geleistet 
werden, muss der Arbeitgeber dort dafür sorgen, dass 
die erwähnten Empfehlungen des Bundes eingehalten 
werden. Erst wenn dies nicht möglich ist, müssen diese 
Personen unter Lohnfortzahlung beurlaubt werden.

Wer hat im Homeoffice Büromobiliar 
und Arbeitsmittel zu stellen und zu bezahlen?
Grundsätzlich stellt der Arbeitgeber auf seine Kosten die 
notwendigen Geräte und das Material zur Verfügung. 
Es kann jedoch auch vereinbart werden, dass der Arbeit-
nehmende diese mit oder ohne Entschädigung zur Ver-
fügung stellt. Solche Abreden müssen nicht schriftlich 
getroffen werden, sondern können auch stillschweigend 
erfolgen. Gerade wenn aktuell das Homeoffice von einem 
Tag auf den anderen realisiert wurde, sollte vom Arbeit-
nehmenden aufgrund der Treuepflicht erwartet werden 
können, dass er sein Mobiliar und seine bereits vorhan-
denen elektronischen Geräte wie Telefon oder Laptop/
PC etc. zur Verfügung stellt. Dauert die Situation länger, 
drängt sich eine schriftliche Vereinbarung auf. 

Entstehen während Homeoffice-Zeiten zu 
ersetzende Auslagen? Müssen Spesen- 
pauschalen weiterhin ausgerichtet werden?
Auch bei Auslagen gilt der Grundsatz, dass der Arbeit-
geber zwingend alle für die Ausführung der Arbeit not-
wendigen Auslagen zu ersetzen hat. Kann die Höhe der 
Auslagen (bei Homeoffice z.B. Internetanschluss, Daten-
versorgung, künstliches Licht, Wärme, Büroraum, etc.) 
nicht genau beziffert werden, sind sie zu schätzen. 

Unter normalen Umständen und sofern der Arbeitgeber 
einen Arbeitsplatz im Betrieb zur Verfügung stellt, wird 

oft vereinbart, dass der Arbeitnehmende für diese Ausla-
gen selber aufkommt und keinen Ersatzanspruch geltend 
macht, weil ihm die Möglichkeit zum Homeoffice auf 
seinen Wunsch gewährt wird. In der aktuellen Pandemie-
situation wäre eine solche Vereinbarung kaum zulässig, 
jedenfalls nicht bei angeordnetem Homeoffice. 

Dagegen fallen bei Homeoffice andere Geschäftsauslagen 
wie Reise- und Verpflegungskosten, Kurse etc. nicht an. Spe-
senpauschalen können unter Umständen gekürzt werden.

Der Arbeitsplatz im Homeoffice befindet 
sich z.B. in der Küche, neben Kindern im 
Homeschooling oder in der Umgebung von 
Wohnpartnern: Ist das ein Problem?
Der Datenschutz gilt auch bei Homeoffice und Berufs- 
und Geschäftsgeheimnisse müssen weiterhin gewahrt 
werden. Der Arbeitgeber sollte Arbeitnehmende daran 
erinnern und spezifische Weisungen und Empfehlungen 
für Homeoffice schriftlich erlassen (z.B. Trennung von 
geschäftlichen und privaten Daten, Passwortschutz und 
kein Zugang für Dritte/Familienangehörige, idealerweise 
abschliessbares Büro, Kontrollrecht). 

Wie «gesund» soll der Homeoffice- 
Arbeitsplatz ausgestaltet sein?
Der Gesundheitsschutz ist auch beim Arbeitsplatz zu 
Hause zu beachten und insbesondere bei langer Nut-
zungsdauer vom Arbeitgeber bis zu einem gewissen Grad 
zu prüfen. Stellen die Arbeitnehmenden dem Arbeitgeber 
Fotos zur Verfügung, kann sich dieser ein konkretes Bild 
von der Arbeitsplatzsituation machen und beispielsweise 
darauf hinweisen, wie Blendungen vermieden und wie der 
Arbeitsplatz ergonomisch ausgestaltet werden kann. 

Kann die Arbeitsleistung statt zu den üblichen 
Zeiten auch zu Randzeiten oder sogar in der Nacht 
erbracht werden, z.B. um vom schönen Wetter 
zu profitieren oder um die Kinder zu betreuen?
Die vertraglichen Regelungen zur Arbeitszeit wie auch z.B. 
die Verbote des Arbeitsgesetzes zu Nacht- und Sonntags-
arbeit gelten auch bei Homeoffice und sind zu befolgen, 
solange keine Anpassung vereinbart ist. Besteht aufgrund 
des Arbeitsvertrags eine gewisse Flexibilität, kann diese 
grundsätzlich auch im Homeoffice ausgeschöpft werden.
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Vertragsrecht und COVID-19
Aufgrund der COVID-19 Pandemie können zahlreiche Verträge nicht mehr erfüllt werden. Aufträge oder Anlässe werden abgesagt,  

Lieferungen treffen verspätet oder gar nicht mehr ein. Wie wird nun ein Vertrag, dessen Erfüllung aufgrund der COVID-19-Massnahmen nicht mehr möglich ist, rückabgewickelt? 
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Kann der Vertrag aufgrund der COVID-19- 
Massnahmen nicht erfüllt werden, ist grundsätzlich 
von unverschuldeter Unmöglichkeit auszugehen.

Ratsam ist in jedem 
Fall, das Gespräch mit der 
Gegenpartei zu suchen.
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unter COVID-19-Regeln
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